Menschliche Embryo-Stammzellen aus USA einkaufen?

Keine Umgehung des Embryonenschutzgesetzes!

Zum geplanten Import menschlicher Embryonaler Stammzellen aus den USA, die aus dafür getöteten Embryonen stammen, erklärt der stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin", Hubert Hüppe MdB (CDU):

Erst auf meine schriftliche Anfrage hin hat die Bundesregierung bestätigt, daß die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen eines Schwerpunktprogramms menschliche Embryonale Stammzellen aus den USA importieren will. Die Zellen stammen von "überzähligen" menschlichen Embryonen, die nach künstlicher Befruchtung nicht ihrer Mutter übertragen wurden. Die DFG wird zu fast 100 Prozent aus Steuermitteln finanziert.

Die Gewinnung Embryonaler Stammzellen aus dafür getöteten menschlichen Embryonen ist in Deutschland durch das Embryonenschutzgesetz verboten. Ihr Import aus dem Ausland ist daher eine Umgehung des Embryonenschutzgesetzes.

Von Wissenschaftlern wird insbesondere die Verwendung immunkompatibler Stammzellen diskutiert, die aus hierfür geklonten menschlichen Embryonen stammen und vom Empfängerorganismus nicht abgestoßen werden. Deshalb stößt die Verwendung der importierten Stammzellen die Tür zum Klonen von Menschen auf.

Die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft kommt zu einem Zeitpunkt, in dem in Deutschland die gesellschaftliche und politische Diskussion der ethischen und rechtlichen Aspekte der Verwendung solcher Stammzellen gerade erst beginnt. Insbesondere nimmt die Enquete-Kommission "Recht und Ethik der modernen Medizin" des Bundestages ihre Arbeit gerade erst auf. Ihrer Meinungsbildung wird durch die Entscheidung der Deutschen Forschungsgemeinschaft vorgegriffen.

Daher muß für menschliche Embryonale Stammzellen ein Importverbot gelten.

Berlin, 20. Juni 2000

